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Multilateralismus

Die Relevanz der Vereinten  
Nationen in einer neuen 

Ära globaler Spannungen
Andrea Ellen Ostheimer
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Der Geist von San Francisco

Am 26. Juni 1945 unterzeichneten die Gründer-
väter die Charta der Vereinten Nationen in San 
Francisco. Nach Unterzeichnung von 50 Staaten 
trat die Charta am 24. Oktober 1945 in Kraft. Der 
Geist von San Francisco war vor allem von dem 
Bewusstsein getragen, dass nach zwei verheeren-
den Weltkriegen eine Friedensarchitektur unab-
dingbar sei. US-Präsident Franklin D. Roosevelt 
war eine der treibenden Kräfte bei der Ausarbei-
tung der Charta. Roosevelt war davon überzeugt, 
dass eine Abkehr vom Nullsummenspiel in den 
internationalen Beziehungen und der Aufbau 
eines Netzes kollektiver Sicherheit notwendig 
seien.

Die mit der Charta etablierten Normen regelten 
nicht nur das Zusammenspiel staatlicher Akteure, 
sie schafften zugleich Rechtssicherheit und Vor-
hersehbarkeit. Es wurden Institutionen geschaf-
fen, die eine Kooperation zwischen Staaten zur 
Förderung des Gemeinwohls ermöglichen soll-
ten. Die Grundannahme dabei war, dass sich 
Staaten als gleichberechtigte Partner begegnen – 
gemeinsam danach strebend, die in der Präam-
bel der Charta festgelegten Ziele zu erreichen.1

Die Worte von US-Präsident Harry S. Truman 
in seiner Rede in der Abschlusssitzung der 
VN-Konferenz in San Francisco brachten die 
Vorbedingungen für einen funktionierenden 
Multilateralismus und eine funktionierende VN 
auf den Punkt:

„We all have to recognize – no matter how great our 
strength – that we must deny ourselves the license 
to do always as we please. No one nation, no regi-
onal group, can or should expect any special privi-
lege which harms any other nation. If any nation 
would keep security for itself, it must be ready 
and willing to share security with all. That is the 
price which each nation will have to pay for world 
peace. Unless we are all willing to pay that price, 
no organization for world peace can accomplish 
its purpose. And what a reasonable price that is!“2

Die Vereinten Nationen im Kontext einer 
neuen Ära globaler Spannungen

Der Nachkriegsfokus auf eine Internationalisie-
rung der liberalen Werteordnung als Prinzip des 
Multilateralismus verschwimmt seit einigen Jahren 
zunehmend. Dies ist zum einen dadurch bedingt, 
dass Chinas Einfluss in den VN angewachsen 
ist und es dem Land gelingt, in der Gruppe der 
G773 zahlreiche Verbündete insbesondere bei der 
Limitierung der Menschenrechts agenda zu fin-
den. Zum anderen eröffnet der Rückzug der  USA 
aus den Vereinten Nationen ein Vakuum, welches 
durch ein stärkeres Engagement Chinas ausge-
füllt wird. Dieses Phänomen zeigte sich sowohl 
bei der Reduzierung der finanziellen Beiträge der 
 USA zu den VN-Friedensmissionen als auch beim 
Rückzug der  USA aus dem VN-Menschenrechtsrat 
sowie zuletzt bei der Einstellung der finanziellen 
Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation 
( WHO) und dem darauffolgenden Austritt der  USA 
aus dieser spezialisierten VN-Agentur.

Die graduelle Erosion des Fundaments liberal-demokratischer 
Werte sowie die zunehmende Konfrontation wichtiger, mit 
Vetomacht ausgestatteter Staaten fordern die Handlungsfähigkeit  
der Vereinten Nationen heraus. Der Konflikt  USA-China führt  
in vielen Fällen zu einer Paralyse der VN-Diplomatie. Obgleich 
die  COVID-19-Pandemie die Relevanz der Vereinten Nationen 
erneut unterstrichen hat, wird es 75 Jahre nach deren Gründung 
unabdingbar, die Frage zu stellen, wie globale Führung aussehen 
sollte, und den politischen Willen der Mitglieder zur Zusammen-
arbeit einzufordern.
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Nationalismen, Populismus, Isolationismus und 
die Abwesenheit kollektiver Solidarität verhindert. 
In diesem Zusammenhang wird vor allem Kritik 
an den Vereinten Nationen und am Sicherheitsrat 
laut, denen man Versagen vorwirft. Allerdings ist 

Die Rolle der  USA war nicht nur bei der Etablie-
rung der Vereinten Nationen entscheidend. Der 
Erfolg der liberalen Werteordnung als Funda-
ment des Multilateralismus hing auch von der 
Akzeptanz des Normgefüges durch die  USA ab. 
In dem Moment, in dem die  USA begannen, sich 
von den gesetzten Standards zu lösen – oder wie 
im Falle des Internationalen Strafgerichtshofes 
( ICC) sich gar nicht erst einem solchen unterzu-
ordnen –, begann ein Erosionsprozess.

Man muss nicht unbedingt den Ansatz des ameri-
kanischen Politikwissenschaftlers Robert Kagan 
teilen, der die liberale Weltordnung eher als 
Aberration der Geschichte sieht. Allerdings stellt 
er die berechtigte Frage nach dem, was wir tun, 
um die Zentrifugalkräfte und die Auflösung der 
liberalen Ordnung aufzuhalten.4

Neben dieser graduellen Erosion des Fundaments 
liberal-demokratischer Werte ist es vor allem die 
zunehmende Konfrontation wichtiger, mit Veto-
macht im Sicherheitsrat ausgestatteter Staaten, 
die den Multilateralismus herausfordert. Der 
Konflikt  USA-China, der sich schon lange vor der 
 COVID-19-Pandemie nicht nur auf Handelsfragen 
beschränkte, führt in vielen Fällen zu einer Para-
lyse der VN-Diplomatie. Das jüngste Beispiel ist das 
Unvermögen des VN-Sicherheitsrats über Monate 
hinweg, eine Resolution im Kontext von  COVID-19 
zu verabschieden und die Forderung des Gene-
ralsekretärs nach einer globalen Waffenruhe zur 
Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen.5

Werden die VN als Plattform 
zur Durchsetzung eigener  
Interessen gesehen, sind sie 
nicht fit für die ihnen von den  
Gründervätern zugedachten 
Aufgaben.

Die Adressierung global bestehender Bedrohungen, 
seien es Pandemien, der Klimawandel, der interna-
tionale Terrorismus, Organisierte Kriminalität oder 
auch die nukleare Proliferation, wird aktuell durch 
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und weniger als Forum zur gemeinsamen Adres-
sierung globaler Herausforderungen gesehen wer-
den, sind sie in der Tat nicht fit for purpose und vor 
allem nicht für jene Aufgaben, die ihnen von den 
Gründervätern zugedacht wurden.

ein solches primär auf die Attitüde der Mitglied-
staaten und hier vor allem der ständigen Mitglieder 
im Sicherheitsrat, der P5 (permanent five), zurück-
zuführen. Wenn die Vereinten Nationen nur als 
Plattform zur Durchsetzung eigener Interessen 

Virtuelle Diplomatie: Die Institution VN kann zwar beraten und Initiativen ergreifen, aber die politische Entscheidungs - 
gewalt liegt bei den Mitgliedstaaten. Quelle: © Michael Kappeler, Reuters.
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der Menschenrechte (1948) und das Corpus der 
sich daraus ableitenden Konventionen und Pro-
tokolle. Obgleich die VN durch ihre Institutionen 
über die Jahrzehnte einen maßgeblichen Beitrag 
zur Etablierung des internationalen Menschen-
rechtssystems leisteten, bewegen sie sich doch 
immer in einem Spannungsverhältnis, das sich 
aus Art. 2 Abs. 1 und 7 sowie der darin enthalte-
nen Souveränität der Staaten und dem Prinzip 
der Nichteinmischung in innere Angelegenhei-
ten ergibt.

Die Dynamiken im Menschenrechtsrat in Genf 
dokumentieren die aktuellen Verschiebungen von 
Macht- und Einflusssphären zugunsten Chinas8 
und die nach wie vor vorhandene Blocksolidarität 
innerhalb der G77. Es wird dabei aber auch deut-
lich, dass etablierte Praktiken und Traditionen 
in einer Zeit, in der die liberale Werteordnung 
unter Druck steht, dringend reformbedürftig 
sind. So konnte im vergangenen Herbst bei den 
Neuwahlen zum Menschenrechtsrat eine erneute 
Mitgliedschaft des Maduro-Regimes Venezuelas 
nicht verhindert werden, da die Gruppe der Staa-
ten in Lateinamerika und der Karibik ( GRULAC), 
eingebürgerten Traditionen des Einvernehmens 
folgend, dem Wunsch Venezuelas und Brasiliens 
entsprach und beide Staaten nominierte.

Es bleibt der Kritikpunkt, 
dass die VN oftmals nur leise 
Menschenrechtsverletzungen 
anprangern, um nicht den  
Zugang für Entwicklungs- 
projekte zu gefährden.

Trotz der politischen Deklarationen der Lima-
Gruppe9 zugunsten der venezolanischen Oppo-
sition hatte niemand innerhalb der GRULAC die 
Legitimität und Glaubwürdigkeit des Maduro- 
Regimes beim Schutz der Menschenrechte infrage 
gestellt. Erst die massiven Proteste von Seiten der 
Zivilgesellschaft, die auf die Menschenrechts-
verletzungen des Maduro-Regimes verwiesen, 
bewegten Costa Rica zu einer Gegenkandidatur. 

Die in der VN-Charta verankerten  
Ziele und Prinzipien

Auch 75 Jahre nach ihrer Etablierung stellt die 
VN-Charta einen wichtigen Eckpfeiler der regel-
basierten Weltordnung dar. Ihre Wirksamkeit 
damals wie heute ist allerdings an eine Selbst-
verpflichtung der Staaten zum Grundsatz pacta 
sunt servanda gebunden. Die Institution VN kann 
zwar beraten und Initiativen ergreifen, aber die 
politische Entscheidungsgewalt liegt bei den Mit-
gliedstaaten.

In der Wahrnehmung der Vereinten Nationen 
wird oft übersehen, dass es sich hier nicht nur um 
eine multilaterale und intergouvernementale Ins-
titution handelt. Die VN sind eigenständiger, aber 
nicht gänzlich unabhängiger Akteur und Bühne 
für die Mitgliedstaaten zugleich. Vorausgesetzt, 
dass der politische Wille der Mitgliedstaaten vor-
liegt, können die Vereinten Nationen als normset-
zende Instanz agieren. Sie sind aber gleichzeitig 
und in vielen Fällen Durchführungsorganisation 
mit operativem Mandat.

Dieser Hybridcharakter und das sich daraus erge-
bende Spannungsfeld schränken oftmals nicht nur 
die Handlungsfähigkeit, sondern auch die Effizi-
enz ein. Denn selbst in jenen Fällen, in denen die 
VN als eigenständiger Akteur wahrgenommen 
werden, bleiben sie von der Handlungsbereit-
schaft und Unterstützung durch Mitgliedstaaten 
abhängig. Ein Fehlverhalten von Blauhelm-
soldaten im Einsatz kann nicht von den Vereinten 
Nationen, sondern muss von dem diese Soldaten 
stellenden Staat geahndet werden. 

Der entwicklungspolitische Wirkungsradius von 
VN-Agenturen und Unterorganisationen in den 
Einsatzländern ist angesichts von Budgetstruktu-
ren mit geringer Kern- und vor allem projektge-
bundener Finanzierung von den Prioritäten der 
Geber abhängig.6

„[…] unseren Glauben an die Grundrechte 
des Menschen […] zu bekräftigen“7

Die VN-Charta legte 1945 in der Präambel den 
Grundstein für die spätere Allgemeine Erklärung 
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Menschenrechtsverletzungen anprangern, um 
nicht den Zugang für humanitäre Hilfe oder 
die Kooperationsbereitschaft der jeweiligen 
Regierung für Entwicklungsprojekte zu gefähr-
den.10

Letztlich befinden sich VN-Diplomaten in 
einem konstanten Dilemma. Auf der einen 
Seite ist ihr Auftrag, für eine Achtung der Men-
schenrechte einzutreten. Auf der anderen Seite 
müssen sie den diplomatischen Dialog auch mit 
autokratischen Regimes pflegen.

In Fällen wie dem Syrien- oder Libyenkonflikt 
fehlt neben den kontinuierlichen humanitä-
ren Appellen eine politische Stimme der VN. 
Allerdings würde eine solche Optionen der 

Da Costa Rica vor der Wahl nur eine Woche für 
Lobbyarbeit blieb, gelang es Venezuela am Ende 
dennoch, seine Mitgliedschaft im VN-Menschen-
rechtsrat zu erneuern.

Um die eigene Menschenrechtsarbeit zu stär-
ken, führte Generalsekretär Ban Ki-moon 
2013 die Initiative Human Rights up Front ein. 
Diese sollte auch die auf der operativen Ebene 
bestehenden Silos innerhalb der VN-Adminis-
tration (Frieden und Sicherheit, Menschen-
rechte, Entwicklung) aufbrechen. Die Bilanz 
ist bislang durchwachsen. Es bleibt vor allem 
der Kritikpunkt, dass die Vereinten Nationen 
im Kontext der zwischen den verschiedenen 
Aufgabenbereichen notwendigen Interessen-
abwägungen oftmals nur mit leiser Stimme 

Als Friedensmission vor Ort: Über die Jahre konnte der Schutz der Menschenrechte in zahlreichen VN-Mandaten 
festgeschrieben werden. Quelle: © Ali Hashisho, Reuters.
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bringen, durch Staaten wie Russland torpe-
diert.13 Unterstützung kommt dabei oftmals 
von Staaten, deren eigene Menschenrechtsbi-
lanz unzureichend ist und/oder die das Prinzip 
der Nichteinmischung in innere Angelegenhei-
ten sowie die staatliche Souveränität als sakro-
sankt betrachten.

Über die Jahre konnte der Schutz der Men-
schenrechte in zahlreichen Mandaten von 
VN-Friedensmissionen festgeschrieben werden. 
Allerdings ist bei den aktuellen Diskussionen zur 
Ausgestaltung von Mandaten sowohl im Sicher-
heitsrat als auch im fünften Komitee (Haushalts-
komitee)14 feststellbar, dass Russland und China 
ihren Einfluss geltend machen,15 um entweder 
die Überwachung der Menschenrechtslage zu 
streichen oder die Finanzierung so zu kürzen, 
dass diese Komponenten kaum noch sinnvoll 
umgesetzt werden können.

„[…] den Weltfrieden und die Internationale  
Sicherheit zu wahren“16

Übergeordnetes Ziel der Vereinten Nationen bei 
Gründung war die Wahrung von Frieden und 
Sicherheit. Art. 1 der Charta sowie die Kapitel 
VI und  VII stellen die Friedenssicherung und die 
Herstellung von Frieden und Sicherheit in den 
Mittelpunkt. Mit diesem prononcierten Fokus 
einher geht auch, dass Erfolge der Vereinten 
Nationen und ihre Relevanz vor allem in diesem 
Bereich bewertet werden.

Immer komplexer werdende 
Mandate und eine nachlässige 
Zahlungsmoral unter den  
Mitgliedstaaten führen immer 
wieder zu Finanzierungs- 
problemen bei den  
Friedensmissionen.

Angesichts der aktuellen komplexen Krisen und 
der geringen Fortschritte bei ihrer Bewältigung 
fällt die Bilanz für die VN oftmals negativ aus. In 

Mediation verschließen, da den VN-Akteuren 
schnell Parteilichkeit unterstellt würde.

In einer solchen Zwickmühle können die VN 
letztlich nur verlieren und die eigene Position 
vor allem in der Wahrnehmung der Öffentlich-
keit schwächen.

Generalsekretär Guterres, der zu einer Zeit 
sein Amt antrat, in der auch die US-Regierung 
begann, den Schutz der Menschenrechte nicht 
als oberste Priorität zu definieren, wird selbst 
von ehemaligen Mitarbeitern vorgeworfen, 
dass er zu ehrerbietig gegenüber jenen Staa-
ten auftrete, die ihre Macht ausspielten und 
Menschenrechte mit den Füßen träten. So wird 
der ehemalige Hohe Kommissar der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, Zeid Raad 
al-Hussein, mit den Worten zitiert: „I’m sure 
the secretary-general has convinced himself 
that he is acting prudently. [But] I think future 
historians won’t interpret it as prudence but will 
interpret it as weakness.“11

Der Nexus Menschenrechte und Sicherheit 
wird im Kontext der jüngsten geopolitischen 
Machtverschiebungen immer schwieriger. 
Ursprünglich sah man zunächst den Schutz der 
Menschenrechte nicht als Teil des Mandats des 
Sicherheitsrats. Mit veränderten Konfliktlagen, 
die primär innerstaatlicher Natur sind und oft-
mals Menschenrechtsverletzungen beinhalten 
bzw. solche dem Konflikt vorausgingen, wurde 
der Schutz der Menschenrechte zunehmend 
auch Thema im Sicherheitsrat. Berichterstat-
tungen durch den Hohen Kommissar für Men-
schenrechte zur Lage in Nordkorea, Burundi 
oder auch Südsudan sind mittlerweile an der 
Tagesordnung. Auch die VN-Sonderberichter-
statter sind eine wichtige Informationsquelle 
für die Mitglieder des Sicherheitsrats. Aller-
dings ist es oftmals nur möglich, Menschen-
rechtsthemen im Arria- Format12, d. h. inoffiziell, 
zu diskutieren.

Insbesondere seit Konflikte wie in Syrien, 
Jemen oder Libyen mit externer Unterstützung 
geführt werden, werden Versuche, Menschen-
rechtsverletzungen auf die Tagesordnung zu 



37Multilateralismus – Steht die internationale Ordnung vor der Zerreißprobe?

Antiterrorkapazitäten die Frage nach den Kapa-
zitäten der zur Verfügung gestellten Truppen. In 
sieben Einsatzgebieten von Friedens missionen 
besteht eine Bedrohungslage durch gewaltsamen 
Extremismus und Terrorismus. Allerdings besteht 
weder auf der politischen Ebene im VN-Haupt-
quartier in New York ein strategischer Ansatz 
noch gibt es  missionsspezifische Konzepte für 
diese Herausforderungen.18 In dem aktuell wohl 
größten Operationsgebiet im Sahel sind es vor 
allem die französische Mission Barkhane sowie 
stationierte US-Truppen, die Antiterroropera-
tionen ausführen. Von Seiten der VN-Mission 
 MINUSMA wird neben dem versuchten Schutz 
der Zivilbevölkerung in Mali vor allem logistische 
Unterstützung für die Regionalallianz der G5- 
Sahel geleistet (Versorgungsleistungen wie auch 
medizinische Evakuierungskapazitäten).

Oftmals sind Blauhelmeinsätze von Defiziten 
behaftet – die Abhängigkeit von der jeweiligen 
Regierung trotz des Mandats unter Kapitel  VII 
der Charta, fehlendes Material, Veränderungen 
des Mandats und ein Fokus auf den Schutz der 
Zivilbevölkerung ohne entsprechende logistische, 
finanzielle und personelle Anpassungen. Diese 
Defizite wurden vor allem bei der VN-Mission 
im Südsudan ( UNMISS) nach dem Wiederauf-
flammen der Auseinandersetzungen zwischen 
Präsident Salva Kir und seinem  Herausforderer, 
Opponenten und Vize-Präsidenten Riek Machar 
Ende 2013 deutlich.

Obgleich der Sicherheitsrat  
einen breiten Instrumenten-
kasten zur Verfügung hat, 
führen politische Dynamiken 
häufig zur Überladung und 
Inkonsistenz von Mandaten.

Um diese zum Teil strukturellen Probleme anzuge-
hen, die detailliert in einer von General Dos Santos 
Cruz vorgelegten Evaluierung dokumentiert wur-
den,19 legte Generalsekretär Guterres im März 
2018 die Reforminitiative Action for Peace-keeping 

der Vergangenheit waren es vor allem das Ver-
sagen der VN in Ruanda und in Bosnien-Herze-
gowina oder das unilaterale Handeln der  USA 
im Irak angesichts eines blockierten Sicherheits-
rats, welche die Relevanz der VN infrage stellten. 
Heute sind es die Krisenherde Syrien, Jemen 
und Libyen, in denen aufgrund der Machtkon-
stellationen im Sicherheitsrat die VN im Bereich 
der Friedenssicherung nur bedingt tätig werden 
können.

Bei der Kritik an den Vereinten Nationen wird 
indes häufig übersehen, dass während des Kal-
ten Kriegs der Sicherheitsrat oftmals wie heute 
paralysiert gewesen ist, dass aber trotzdem die 
Ausweitung regionaler Krisen zu einem Flächen-
brand verhindert werden konnte. Friedenspro-
zesse in Guatemala und El Salvador oder auch in 
Angola und Mosambik konnten zu einem erfolg-
reichen Abschluss gebracht und in den vergan-
genen Jahren Friedensmissionen in Ländern wie 
Liberia (2003 bis 2018), Sierra Leone (1999 bis 
2006) und Côte d’Ivoire (2004 bis 2017) erfolg-
reich beendet werden – um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Aktuell unterhalten die Vereinten Nationen 13 
Missionen und haben über 110.000 Blauhelme 
im Einsatz. Die Finanzierung der Friedensmis-
sionen gestaltet sich zunehmend schwieriger. 
Zwar haben die  USA, als größter Geber für VN- 
Friedensmission, ihre Beiträge nicht, wie von Prä-
sident Trump bei Amtsantritt angekündigt, massiv 
gekürzt. Aufgrund eines 1995 eingeführten Limits 
des Kongresses von 25 Prozent erfüllen die  USA 
allerdings seit 2017 nicht mehr die Höhe ihrer 
Pflichtbeiträge, die von VN-Seite auf 27,89 Pro-
zent festgelegt sind. Damit ergeben sich alleine 
durch die Rückstände der USA jähr lich im Bereich 
der Friedensmissionen Finan zierungslücken in 
Höhe von 200 Millionen US-Dollar.17 Immer 
komplexer werdende Mandate und eine nach-
lässige Zahlungsmoral unter den Mitgliedstaaten 
führen immer wieder zu Finanzierungsproblemen 
bei den Friedensmissionen.

Neben dem Problem der Finanzierung der Blau-
helmeinsätze stellt sich angesichts der zunehmend 
asymmetrischen Konflikte und notwendigen 



38 Auslandsinformationen 3|2020

Peacekeeping-Reformen sind seit Langem ein 
Thema und die Ausgestaltung der Mandate ist 
eines der Elemente mit Reformbedarf. Bereits 
vor 20 Jahren hielten die Experten des Brahimi- 
Reports in ihrer Untersuchung der bestehenden 
Defizite in Friedensmissionen fest, dass Blau-
helmeinsätze Teil einer politischen Konflikt lösung, 
aber nicht deren Alternative sein sollten.21 Auch 
der spätere  HIPPO-Report22 unterstrich das Pri-
mat der Politik und die Bedeutung politischer 

(A4P) auf. Diese sieht im Rahmen der acht Säulen 
sowohl den Bereich der Leistungsbewertung und 
Rechenschaftspflicht als auch einen Verhaltens-
kodex vor. Letzterer konzentriert sich nicht nur auf 
die Ahndung von Fehlverhalten (in der Vergangen-
heit ist es immer wieder zu Missbrauchsfällen durch 
Blauhelme gekommen), sondern beinhaltet auch 
die Umsetzung der Human Rights Due Diligence 
Policy wie auch der Umweltstrategie für Friedens-
missionen.20
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überladen und zum Teil inkonsistent werden.24 
Insbesondere in Fällen, wo es keine klare politische 
Konfliktlösungsstrategie gibt, besteht die Gefahr, 
dass Mandate unklar formuliert werden und diese 
eine schlechte Basis für die Mission darstellen, um 
den Erwartungen insbesondere der lokalen Bevöl-
kerungen gerecht zu werden.

Politische Hürden im Sicherheitsrat

Trotz der politischen Dynamiken im Sicherheits-
rat gelang es in der Vergangenheit fast immer, die 
Mandatsverlängerungen für VN-Friedensmis-
sionen ohne größere Probleme auf den Weg zu 
bringen. Doch auch dies ändert sich angesichts 
der geopolitischen Machtverschiebungen und 
Spannungen. Die technical roll-overs, bei denen 
das bestehende Mandat ohne Änderungen für 
einen begrenzten Zeitraum fortgeschrieben wird, 
häufen sich. Bereits im März 2019 kam es im Falle 
des Mandats der politischen Mission in Afghanis-
tan ( UNAMA) zu einer solchen Fortschreibung, da 
man sich im Sicherheitsrat nicht auf eine Formu-
lierung zu regionaler Kooperation einigen konnte. 
Von chinesischer Seite war bereits in vorherigen 
Resolutionen und im  UNAMA-Mandat ein Ver-
weis auf die Belt-and-Road-Initiative eingebracht 
worden. Im März 2019 wurde dies dann erstmals 
von US-Seite als inakzeptabel zurückgewiesen. 
Bei der dann im September 2019 anstehenden 
erneuten Mandatsverlängerung  UNAMAs konnte 
man sich schließlich unter deutscher Verhand-
lungsführung auf einen Kompromiss einigen.

Nur wenige Generalsekretäre 
haben bisher die Möglichkeit 
angenommen, über die Rolle 
des Chefdiplomaten hinaus-
zugehen und ein aktives Krisen- 
management zu verfolgen.

Konfliktlösungsansätze beim Design von Friedens-
missionen. Und obgleich der Sicherheitsrat einen 
breiten Instrumentenkasten (politische Erklärun-
gen, Besuchsmissionen und der direkte Austausch 
mit Konfliktparteien, Androhung oder Anwendung 
von Sanktionen) zur Verfügung hat, wird nicht 
immer hinreichend und oft auch nicht strategisch 
davon Gebrauch gemacht.23 Stattdessen führen die 
politischen Dynamiken und die Suche nach Kom-
promissen in der Praxis häufig dazu, dass Mandate 

Für Frieden und Sicherheit: Sicherlich können die Vereinten  
Nationen nicht alle Konflikte lösen – doch gibt es immer 
wieder Möglichkeiten, die eigene Relevanz unter Beweis 
zu stellen. Quelle: © Eduardo Munoz, Reuters.



40 Auslandsinformationen 3|2020

Die abnehmende Kompromissbereitschaft der 
 USA, das Ignorieren bereits einmal  verhandelter 
und zur Norm gewordener Sachverhalte durch die 
Trump-Regierung erschweren oder schlimms-
tenfalls blockieren die Arbeit des Sicherheits-
rats. Jüngst war es vor allem die Ablehnung der 
 USA, in einer Sicherheitsrats-Resolution zur 
 COVID-19-Pandemie einen Verweis auf die 
Rolle und Bedeutung der Weltgesundheitsorga-
nisation einzubringen. In den vorangegangenen 
Monaten waren es vor allem Verweise auf die 
Belt-and- Road-Initiative, die von amerikanischer 
Seite abgelehnt wurden und zur Konfrontation 
mit China führten. Die Betonung des Rechts auf 
reproduktive Gesundheit in Resolutionen, die 
gerade für missbrauchte Frauen in Konfliktregi-
onen von Bedeutung sind, wird ebenso von der 
amerikanischen Regierung abgelehnt und hätte 
fast eine Resolution zu Women, Peace and Security 
während der deutschen Sicherheitsratspräsident-
schaft im April 2019 scheitern lassen. Kontroverse 
Diskussionen entstehen regelmäßig bei der Adres-
sierung des Nexus Klimawandel und Sicherheit, 
bei der Festschreibung des Schutzes von Men-
schenrechten in Resolutionen des Sicherheitsrats 
wie auch beim Thema Sanktionen.

Angesichts dieser Konfliktlinien, die sich zuneh-
mend verhärten, ist es eher erstaunlich, wie viele 
Konfliktbereiche letztlich doch noch vom Sicher-
heitsrat adressiert werden können. Dies ist sicher-
lich auch auf das Engagement der sogenannten 
Elected 10 (E10), der auf zwei Jahre gewählten, 
nichtständigen Mitglieder, zurückzuführen. Unter 
deren Einfluss hat vor allem die thematische 
Breite der Diskussionen zugenommen.

Die Arbeitsmethoden des Sicherheitsrats sind ein 
wichtiger Bereich des Einflusses für nichtständige 
Ratsmitglieder und es wäre wünschenswert, dass 
diese den in vorherigen Jahren verlorenen Ein-
fluss an Gestaltungsmöglichkeiten wieder zurück-
erobern. Die Agenda für den jeweiligen Monat war 
früher die ausschließliche Prärogative der jeweili-
gen Präsidentschaft. Heute kann es da durchaus 
schon zu einer Intervention eines P5-Mitglieds 
kommen.25 Mit dem fast exklusiv für sich rekla-
mierten Recht der P3 ( USA, Frankreich, Großbri-
tannien), die Federführung (penholdership)26 für 

die diversen Themenbereiche zu beanspruchen, 
werden Gestaltungsmöglichkeiten der E10, aber 
auch die Effizienz des Rates beschnitten.27

Generalsekretär und Generalversammlung 
im Einsatz für Frieden und Sicherheit

Sicherlich können die Vereinten Nationen nicht 
alle Konflikte lösen. Und sicherlich werden 
die Blockaden des Sicherheitsrats mittelfristig 
andauern. Doch gibt es immer wieder Möglichkei-
ten, die eigene Relevanz unter Beweis zu stellen. 
Dies erfordert jedoch auch auf Seiten des Gene-
ralsekretärs eine proaktive Auseinandersetzung 
mit dem Sicherheitsrat, wie ihm dies in Art. 99 der 
Charta zugestanden wird: „The Secretary-General 
may bring to the attention of the Security Council 
any matter which in his opinion may threaten the 
maintenance of international peace and security.“

Artikel 99 der Charta ermöglicht es dem Gene-
ralsekretär, über die Rolle des Chefdiplomaten 
hinauszugehen und als politischer Akteur zu 
agieren. Nur wenige Generalsekretäre haben 
diese Möglichkeit für sich in der Vergangenheit 
angenommen und ein aktives Krisenmanagement 
verfolgt.28 Der jüngst verstorbene Javier Pérez de 
Cuéllar war sicherlich jemand, der Optionen, die 
sich eröffneten, zu nutzen verstand.29 Er bezog 
sich explizit auf Art. 99, als er die Lage im Libanon 
1989 auf die Agenda des Sicherheitsrats brachte. 
Auch seine Vorgänger Dag Hammerskjöld (Kongo-
krise 1960) und Kurt Waldheim (Besetzung der 
US-Botschaft in Teheran 1979) machten von Art. 
99 Gebrauch.30

Generalsekretär António Guterres wandte sich 
nach dem gewaltsamen Vorgehen des burmesi-
schen Militärs gegen die Arakan Rohingya Sal-
vation Army und der Flucht von über 745.000 
Rohingya nach Bangladesch offiziell in einem 
Schreiben (S/2017/753) an den Sicherheitsrat 
(ohne allerdings Bezug auf Art. 99 zu nehmen). 
In der Folge beschäftigte sich der Sicherheitsrat 
erstmals mit der Situation, verabschiedete eine 
Erklärung des Vorsitzenden im November 2017, 
unternahm aber keine weiteren Schritte, da der 
politische Wille bei den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats hierzu fehlte.31
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In Fällen wie Venezuela, wo das Regime Maduro 
nicht nur die Opposition gewaltsam unterdrückt, 
sondern auch die kolumbianische Miliz  ELN in 
ihrem Kampf gegen die kolumbianische Regie-
rung unterstützt und die Organisierte Kriminali-
tät in der Region auf Rückendeckung des Regimes 
hoffen kann, hüllte sich Generalsekretär Guter-
res – abgesehen von humanitären Appellen zur 
Versorgungslage in Venezuela und den daraus 
resultierenden Flüchtlingsbewegungen –  bisher 
in Schweigen.

Zur Sicherung des Friedens schreibt die VN- 
Charta in Art. 11 auch der VN-Generalversamm-
lung eine – wenn auch im Verhältnis zum 
Sicherheitsrat subsidiäre – Rolle zu. Allerdings 
wird dabei übersehen, dass die Generalversamm-
lung nicht nur zu Zeiten des Kalten Krieges wie 
mit der Uniting for Peace Resolution32 versuchte, 
eigene Akzente zu setzen. Auch die Präsidenten 
der Generalversammlung versuchen zunehmend, 
über ihre repräsentative Funktion hinaus Akzen-
tuierungen vorzunehmen. 2011 lud der dama-
lige Präsident der Generalversammlung, Nassir 
Abdulaziz al-Nasser, den Hohen Kommissar für 
Menschenrechte vor die Generalversammlung 
für eine Unterrichtung zur Menschenrechtssitu-
ation im syrischen Bürgerkrieg. Im August 2012 
verurteilte die Generalversammlung die Gräuel-
taten der syrischen Regierung in einer weiteren 
Resolution. Auch die Annektierung der Krim 
durch Russland und das darauffolgende Refe-
rendum wurden in einer Resolution der Gene-
ralversammlung für nichtig erklärt.33

Jüngst zeigte die Generalversammlung Profil, als sie 
sich bereits Anfang April zur  COVID-19-Pandemie 
äußerte und sowohl Mitgliedstaaten als auch Kon-
fliktparteien aufforderte, für die von Generalsekre-
tär Guterres geforderte Waffenruhe einzutreten 
und die globale Versorgung mit Impfstoffen sicher-
zustellen.34

UN@75 – (k)ein Grund zum Feiern

2020 und das 75-jährige Jubiläum der Vereinten 
Nationen sind aufgrund der eher gemischten Bilanz 
von Anbeginn an nicht als reine Feier mit Elogen 
gedacht gewesen. Generalsekretär Guterres nahm 

das Jubiläum zum Anlass, einen globalen Dialog 
mit den Bürgern zu den Herausforderungen der 
Zukunft und der Rolle der Vereinten Nationen zu 
führen.35

Parallel dazu verhandelten die Mitgliedstaaten eine 
Resolution, die vor allem ein Bekenntnis zum Multi-
lateralismus in diesen Krisenzeiten darstellen soll.

Zunächst schien die  COVID-19-Pandemie eine 
weitere Herausforderung für den Multilatera-
lismus und die Vereinten Nationen darzustellen. 
Nationale Interessen schienen zu überwiegen 
und ein Nullsummenspiel der internationalen 
Beziehungen schien auch im Bereich der globalen 
öffentlichen Gesundheit Einzug zu halten. Aller-
dings ist mittlerweile deutlich geworden, dass nicht 
nur angesichts der gesundheitspolitischen, sondern 
auch der sozioökonomischen Auswirkungen in 
einer Welt gegenseitiger Abhängigkeiten globale 
Kooperation unabdingbar ist und bleibt.

Auch wenn der Sicherheitsrat noch immer keine 
Stellungnahme zur Pandemie verabschiedet 
hat, so stellen doch gerade die eher technischen 
VN-Institutionen, solange sie nicht in das Kreuz-
feuer politischer Gefechte geraten, den Mehrwert 
multilateraler Organisationen unter Beweis. Für 
Entwicklungsländer mit schwachen Gesundheits-
systemen ist eine Unterstützung durch die  WHO, 
aber auch durch Organisationen wie  UNDP oder 
 UNICEF essenziell.

 Mittlerweile ist deutlich  
geworden, dass angesichts  
der gesundheitspolitischen  
und sozioökonomischen  
Auswirkungen der COVID-19- 
Pandemie globale Kooperation  
unabdingbar bleibt.

COVID-19 hat allerdings die vorhandenen 
machtpolitischen Spannungen und vor allem 
den bestehenden Konflikt zwischen den  USA und 
China nochmals akzentuiert. Der amerikanische 



42 Auslandsinformationen 3|2020

Isolationismus sowie die Unvorhersehbarkeit 
und die eingeschränkte Kompromissfähigkeit 
auf diplomatischer Ebene behindern seit 2017 
das effiziente Wirken multilateraler Institutio-
nen. Institutionen, die vom globalen Führungs-
anspruch der  USA bei ihrer Etablierung, aber 
insbesondere nach dem Ende des Kalten Krie-
ges profitieren konnten. Noch bei Ausbruch der 
Ebolakrise 2014 in Westafrika zeigten die  USA 
Führungswillen und brachten nicht nur eine 
VN-Sicherheitsratsresolution, sondern auch 
erstmalig eine medizinische VN-Mission auf 
den Weg. Heute bestimmt vor allem eine innen-
politische Agenda das Verhalten der  USA in den 
internationalen Beziehungen.

In vielen Bereichen wird das Vakuum, das durch 
den Rückzug der  USA entsteht, von China genutzt, 
um dessen neues Selbstbewusstsein und seine 
geopolitischen Ambitionen zu manifestieren.

Die  COVID-19-Pandemie hat aber auch gezeigt, 
dass andere Akteure durchaus eine wichtige 
Rolle spielen können und eine globale Füh-
rungsrolle weitaus stärker als bisher einnehmen 
sollten. Das von der EU-Kommission organi-
sierte Coronavirus Global Pledging Event am 
4. Mai 2020 dokumentierte, dass Europa nicht 
nur gehört wird, sondern auch Mobilisierungs-
kapazitäten besitzt. Dies sollte mehr genutzt und 
verstärkt außenpolitisch eingesetzt werden, um 
die Abwesenheit der ehemaligen Führungsmacht 
 USA zu kompensieren und eine Balance zu China 
zu etablieren.

Bei den Jubiläums-Reflektionen zur Stärkung des 
Multilateralismus werden die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen allerdings nicht umhinkom-
men, sich auch darüber Gedanken zu machen, 
wie ein „Re-Engagement“ der  USA erreicht wer-
den kann.

Andrea Ellen Ostheimer ist Leiterin des Auslands- 
büros New York der Konrad-Adenauer-Stiftung.
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